
Übersicht Pflegeversicherungsbeitrag  
nach dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz (PUEG) 

Zum 01.07.23 tritt das PUEG in Kraft. 

Der PV-Beitrag wird zukünftig unter anderem anhand der Anzahl und des Alters der Kinder ermittelt. 

Die Beitragssätze bisher und ab 1.7.23: 

 

 


